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Dornbirner

Gemeinoevralt
Zwülfter Jahrgang.

S

Organ für alle gemeindeamtlichen Kundmachungen.

ganzjährig fl. 1.50, halbjährig 75 kr., mit Postversendung ganzjährig fl. 2.10. Inserate
werden mit 5 kr. für den Raum einer gewöhnlichen Druckzeile berechnet. Die Inserate
müssen spätestens bis Freitag Mittag franko im Gemeindeamte abgegeben werden.

Nr. 19. Sonntag, 8. Mai. 1881.

Kundmachungen.
Der auf nächsten Dienstag den 10. d. Mts. fallende

Vieh- und Krämer-Markt
wird in üblicher Weise abgehalten.

Bezüglich des Viehauftriebes haben die in der Kundmachung vom
5. Februar d. Is. (Gemeindeblatt Nr. 6)enthaltenen Bestimmungen zu
gelten.

Dornbirn, den 8. Mai 1881.
Die Gemeindevorstehung.

Die Schulferien dauern bis 15. d. Mts. Am 16. Mai werden die
Schulen wieder allenthalben eröffnet.

Dornbirn, den 8. Mai 1881.
Der Ortsschulrath.

Es wird hiermit zur Kenntniß gebracht, daß die dießjährige
Hundemusterung

am nächsten Mittwoch und Donnerstag den 11. und 12. d. Mts. abge¬
halten wird und zwar:


